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WIR UNTERSUCHEN IHR WASSER.

Wasser ist das grundlegende Element unseres Daseins. 
Nicht nur, dass wir zu einem hohen Prozentsatz aus Wasser 
bestehen, es ist das Element aus dem wir uns entwickelt 
haben.
Um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten und die 
Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TWV) zu erfül-
len, wird die chemische und bakteriologische Beschaffen-
heit des Grazer Wassers täglich kontrolliert.
Im betriebseigenen modernst ausgerüstetem Wasserlabor 
(staatlich akkreditierte Prüf-und Überwachungsstelle, auto-
risiert nach § 73 LMSVG), erfolgt die umfangreiche Kontrol-
le und Überwachung der Qualität unseres Wassers.
Selbstverständlich stellen wir unser Know-how und unsere 
langjährige Erfahrung auch Gemeinden, Planungsbüros und 
vielen privaten Nutzern gerne zur Verfügung.

Allgemeines
Chemisch-physikalische Trinkwasseruntersuchung
Temperatur, Leitfähigkeit, pH-Wert, TOC, Säurekapazität, Gesamt-
härte, Carbonathärte, Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, 
Chlorid, Nitrat, Sulfat, Ammonium, Nitrit, Eisen und Mangan sind 
eine Auswahl der hier untersuchten Parameter.

Bakteriologische (mikrobiologische)
Trinkwasseruntersuchung
Im Trinkwasser gilt die Keimzahl (Anzahl der koloniebildenden
Einheiten, KBE) als Indikator für bakterielle Verunreinigungen.
Die Grenzwerte für Trinkwasser betragen

• 100 Keime pro ml bei 22°C innerhalb von 72 Stunden
• 20 Keime pro ml bei 37°C innerhalb von 48 Stunden

Sind die Keimzahlen erhöht, kann es sich um eine Zufallsverunrei-
nigung, aber auch um eine beginnende Verschmutzung handeln.  
In diesem Fall ist eine regelmäßige Kontrolle ratsam.

Indikatorkeime für Verunreinigungen durch Abwässer oder
Fäkalien wie z.B. fäkalcoliforme Bakterien, Enterokokken
oder Escherichia Coli dürfen im Trinkwasser nicht nachweisbar sein.

Volluntersuchung nach TWV
Die Volluntersuchung umfasst sämtliche Kenngrößen und Parame-
ter, für die in der Trinkwasserverordnung Grenz- und Richtwerte 
definiert sind (Hauptinhaltsstoffe, organische und anorganische 
Spurenstoffe, Schwermetalle, Pestizide und zusätzliche bakteriolo-
gische Parameter

Erweiterte Trinkwasseruntersuchungen
Schwermetalle: z.B. Blei, Andimon, Cadmium, Quecksilber, etc.
Pestizide: Atrazin, Desetheylatrazin, etc.

Was untersuchen wir?

GRAZ AG WASSERLABOR
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle, autorisiert nach § 73 LMSVG.

Die Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF.)  
regelt die Anforderungen an die Qualität von Wasser für  

den menschlichen Gebrauch.

Anforderungen
§ 3. (1) Wasser muss geeignet sein, ohne Gefährdung der  

menschlichen Gesundheit, getrunken oder verwendet zu werden.
Das ist gegeben, wenn es

1.	 Mikroorganismen, Parasiten und Stoffe jedweder Art nicht in  
	 einer Anzahl oder Konzentration enthält, die eine potentielle 	
	 Gefährdung der menschlichen Gesundheit darstellen und

2. den festgelegten Mindestanforderungen entspricht.



Durchführung der  
Probenentnahme
Untersuchungen, die behördlich vorgeschrieben sind, müssen von einer akkreditierten Prüf- und Inspektions-
stelle vorgenommen und von einem nach §73 LMSVG berechtigten Gutachter beurteilt werden (einschließlich 
Probenentnahme und Lokalaugenschein).

Für von Kunden überbrachte Proben gilt:
Das Untersuchungsergebnis einer vom Auftraggeber entnommenen und überbrachten Probe wird von der Behörde nicht anerkannt, da sie nicht den 
Anforderungen an die Probenentnahme gemäß Trinkwasserverordnung - TWV, BGBl.IINr. 304/2001 idgF bzw. dem Österreichischen Lebensmittelbuch, 
Kapitel B1, entspricht. Derartige Untersuchungen können daher nur orientierend sein. Ohne fachkundigen Ortsbefund kann nicht beurteilt werden,  
ob die Wasserversorgungsanlage, aus der die überbrachte Probe stammt, geeignet ist, einwandfreies Trinkwasser zu liefern.

Gerne beantworten wir weitere Fragen. Unser Labor 
hat werktags von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet.

Für eine chemische Untersuchung brauchen Sie 3 Gefäße:
1. 	Polyethylen oder Polypropylen mit Schraubverschluss,
	 1 Liter Inhalt
2. 	Polyethylen oder Polystyrol, 250 ml
3. 	Glas: Steilbrustflasche mit Glasstopfen,100 ml

Für eine bakteriologische Untersuchung brauchen Sie ein steriles 
Glasgefäß mit Schraubverschluss, 250 ml.

Selbstverständlich stellen wir Ihnen die entsprechenden
Probenflaschen zur Verfügung. Diese können bei uns im Labor
werktags in der Zeit von 7.30 bis 15.00 Uhr abgeholt werden. Neben 
den Probenflaschen erhalten Sie auch ein Probenahmeprotokoll, darin 
sind neben der Adresse auch der Ort (z.B.: Küche), die Art (z.B.: Wasser-
hahn) und das Datum der Probenentnahme anzugeben.

1 Probenflaschen

Vor der Probenentnahme das kalte Wasser ca. 10 Minuten rinnen las-
sen (Spülung). Nach der Spülung wird der Wasserstrahl reduziert und 
die Wasserprobe in die vorgesehenen Probengefäße abgefüllt, wobei 
die Glasflasche für die bakteriologische Untersuchung zuerst befüllt 
werden muss.

4 Wasserentnahme

1.	 Der Wasserhahn muss abflammbar sein (er darf nicht aus 
	 Kunststoff bestehen – Gefahr der Beschädigung), Schläuche
	 sind als Probenahmestellen ungeeignet.
2.	S chwenkhähne und Einhebel-Mischbatterien sind ebenfalls
	 ungünstig, da ein Abflammen schlecht möglich ist.
3. 	Bitte wählen Sie für die Probeentnahme einen Wasserhahn, 		
	 aus dem Sie auch trinken bzw. aus dem Sie Ihr Kaffee oder 		
	 Teewasser entnehmen. Wird das Wasser aufbereitet (z.B.: 		
	E nthärtung) vermerken Sie dies im Probenahmeprotokoll.
4. 	Perlatoren (Siebchen), Strahlregler und Dichtungen vor der
	 Probenahme entfernen.
5.	 Der Hahn muss dicht schließend sein.
6.	 Das Wasser sollte in einem geraden Strahl  
	 (etwa bleistiftdick) abfließen.

2 Die richtige Entnahmestelle

1.	 Probengefäß für bakteriologische Untersuchung (Glas steril, 
	 250ml): Das vorsterilisierte Gefäß vorsichtig öffnen. Die
	 Innenseiten von Gefäß und Verschluss dürfen nicht berührt
	 oder kontaminiert werden. Die Flasche nur bis zum
	 Flaschenhals füllen (nicht voll füllen). Das Gefäß dicht
	 verschließen und gekühlt transportieren.
2.	 Probengefäß für chemische Untersuchung (PE, 1 Liter und
	 250ml): Das Gefäß ist mit seitlich an die Wand gerichtetem
	 Wasserstrahl bis zum Überlaufen zu füllen, Turbulenzen und
	L ufteinwirbelungen sind zu vermeiden. Das Gefäß dicht
	 verschließen und gekühlt transportieren.
3.	 Probengefäß aus Glas. 100ml: Das Gefäß ist mit seitlich auf 
	 die Wand gerichtetem Wasserstrahl bis zum Überlaufen zu 		
	 füllen, Turbulenzen und Luft-einwirbelungen sind zu vermei-		
	 den. Das Gefäß dicht verschließen und gekühlt transportieren.

5 Befüllen der Flaschen in 
folgender Reihenfolge:

Um etwaige Krustenbildungen auszuspülen, öffnen und schließen Sie 
den Wasserhahn mehrmals hintereinander.
Wird eine Probe für die bakteriologische Untersuchung entnommen, 
ist der Hahn im Bereich des Auslaufes mit einer Lötlampe oder einem 
Feuerzeug gründlich abzuflammen (ca. 1 bis 2 Minuten). Danach den 
Wasserhahn erneut öffnen und etwa 10 Minuten spülen. Ab jetzt den 
Wasserauslass nicht mehr berühren (Gefahr der Verkeimung), eine 
eventuelle Rußbildung nicht beachten und vor allem nicht abwischen!

3 Desinfektion der Entnahmestelle

Dient die Wasseruntersuchung ausschließlich der privaten Information, 
so können Sie die Wasserprobe selbst entnehmen. In diesem Fall bitten 
wir Sie, die hier beschriebenen Hinweise zu beachten und einzuhalten.

Die Proben unbedingt kühl halten (Kühlbox) und so rasch wie
möglich mit dem ausgefüllten Probenahmeprotokoll ins Labor
bringen. Die Beschriftung auf den Gefäßen ist bei der Probenübergabe 
imLabor vom diensthabenden Laboranten ins Probenahme-protoko ll 
zu übertragen.

6 Lagerung und Transport

Standarduntersuchung 
(chemische und bakteriologische Parameter)

 102,00 €  122,00 €

Mindestuntersuchung 
(nur bakteriologische Parameter)

 32,00 €  38,40 €

Volluntersuchung nach TWV 
(inklusive Pestizide)

1050,00 € 1260,00 €

Analyse einzelner chemischer oder  
bakteriologischer Paramter 

Preise auf Anfrage

Probeentnahme durch unsere MitarbeiterInnen 
für Graz und Graz Umgebung inklusive  
Nebenkosten

15,00 € 18,00 €

PREISE exkl. MwSt inkl. 20% MwSt.
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